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Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.


FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST SOZIALE SICHERHEIT


25. APRIL 2024 - Gesetz zur Reform der Pensionen


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


(…)


TITEL 3 - Pensionsbonus


(…)


KAPITEL 4 ­ Gemeinsame Bestimmungen


(…)


Abschnitt 3 - Abgaben


(…)


Art. 41 - Artikel 39 des Einkommensteuergesetzbuches 1992, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 21. Januar 2022, wird durch einen Paragraphen 3 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"§ 3 - Der Pensionsbonus, der in Anwendung von Titel 3 Kapitel 1 des Gesetzes vom 25. April 2024 zur Reform der Pensionen, von Artikel 3/2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2005 über den Solidaritätspakt zwischen den Generationen oder von Artikel 7ter des vorerwähnten Gesetzes vom 23. Dezember 2005 gezahlt oder zuerkannt wird, ist steuerfrei.

Der in Absatz 1 erwähnte Pensionsbonus wird auf dem Berechnungsblatt vermerkt, das dem Steuerbescheid des Empfängers in Bezug auf die Steuer der natürlichen Personen beigefügt ist."




(…)


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 25. April 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Selbständigen
D. CLARINVAL

Der Minister der Finanzen
V. VAN PETEGHEM

Der Minister der Sozialen Angelegenheiten
F. VANDENBROUCKE

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

Die Ministerin der Pensionen
K. LALIEUX

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

